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 Amt 56 Umwelt und Klima 

 Gebäude Welfenhaus 
 Schlossergasse 1 
Stadt Memmingen, Postfach 18 53, 87688 Memmingen 87700 Memmingen 

 T: 08331. 850-0 

Firma 
Geiger Baustoffe und Recycling GmbH &Co. KG 
Herzmanns 10 
87448 Waltenhofen 
      
      
      

F: 08331. 5433 

 

Öffnungszeiten 

Mo. – Fr. 08.00 – 12.00 Uhr 

Do.  15.00 – 17.00 Uhr 

 

 

Datum: 10.12.2024 

  

Ihr Zeichen, Datum Unser Zeichen  Durchwahl Bearbeiter/in 

02.12.24 56/170-8.11.2.1-12/24 601 H. Zeller 
 

E-Mail 

umweltamt@memmingen.de 
 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; Änderungsanzeige gem. § 15 BImSchG bzgl. Errichtung 
und Betrieb einer Recyclinganlage und zwar einer Anlage zur sonstigen Behandlung von gefährlichen 
Abfällen, zur sonstigen Behandlung von nichtgefährlichen Abfällen, zur zeitweiligen Lagerung von ge-
fährlichen Abfällen, zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen und zur zeitweiligen La-
gerung von Eisen- und Nichteisenschrotten einschließlich Autowracks durch die Wilhelm Geiger GmbH 
& Co. KG, Wilhelm-Geiger-Straße 1, 87561 Oberstdorf deren Betriebsgrundstücken in Memmingen/ Stein-
heim Fuchsäcker Flur-Nrn. 580 und TF 579 Gmkg. Steinheim; Anpassung der Abfalllagerung in der Halle 
 
Anlage: 1 Kostenrechnung 
   1 Änderungsanzeige vom 02.12.2024 (Eingang per E-Mail) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus der Prüfung Ihrer Anzeige nach § 15 BImSchG vom 02.12.2024 ergibt sich folgendes: 
 
1. Die in der Anzeige vom 02.12.2024 angezeigte Änderung in der oben beschriebenen Weise stellt  

keine wesentliche Änderung 
 im Sinne des § 16 Abs. 1 BImSchG dar. Eine Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG ist nicht erforderlich.  
 
2. Für die Prüfung der Anzeige nach § 15 BImSchG wird eine Gebühr in Höhe von 500,00, € erhoben, Art. 1 

Abs.1, Art. 2 Abs. 1, Art. 6 Kostengesetz (KG) und Tarif-Nr. 8.II.0/1.8.1 (bei einer Rahmengebühr von 50 
bis 2.500 € ist die festgesetzte Gebühr unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes und der wirt-
schaftlichen Interessen der Anlagenbetreiberin angemessen) des Kostenverzeichnisses zum Kostengesetz 
(KVz).  

 
Mit freundlichen Grüßen       
Im Auftrag 
 
 
Wigand  
Leitung Umweltschutz und Klima 
II. Regierung von Schwaben – Gewerbeaufsicht 
III. Ref. 5 
IV Amt 34 
V. WWA, Kempten, H. Schiele 

mailto:umweltamt@memmingen.de

